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TOP 4: 

Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Beschäftigten der 
Gemeinde Au 

- Informationen zur Mitgliedschaft bei Hansefit GmbH & Co. KG 
- Beratung und Beschlussfassung 

 

 
Sachverhalt:  
 
Auch die Kommunalverwaltungen stehen heutzutage personalpolitisch vor immer größeren Heraus-
forderungen was die Stellenbesetzung und die Findung von qualifizierten Mitarbeitern angeht.  
 
Die Anforderungen im modernen Berufsleben werden immer anspruchsvoller, flexibler, digitaler und 
offener. Das hat den Effekt, dass das Leben der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschleunigt ist. 
Die Lebensphilosophie vieler Menschen wird zugleich durch mehr Nachhaltigkeit und Achtsamkeit 
geprägt. Das persönliche Wohlbefinden und der Umgang mit der eigenen Gesundheit spielen eine 
immer größere Rolle im Alltag. 
 
Die Bürgermeister im Hexental sind sich ihrer Verantwortung hier bewusst und haben sich dieses 
Themas bei einer gemeinsamen Sitzung angenommen und darüber beraten.  
 
Die Gemeinde Merzhausen und die Verwaltungsgemeinschaft Hexental haben zum 1. Februar 
2024, das betriebliche Gesundheitsmanagements eingeführt. Die wichtigsten Eckpunkte für eine 
Mitgliedschaft sind: 
 
• Als Eigenbeteiligung muss jede/r Mitarbeiter*in, die/der dieses Angebot nutzen möchte, ei-

nen Eigenanteil von 35,70 € (brutto) mtl. zahlen. Die restliche Gebühr in Höhe von 35,70 € 
(brutto) mtl. trägt der Arbeitgeber.   

 
• Die Teilnahmegebühr wird über die Lohnabrechnung abgerechnet. Sofern der Arbeitnehmer 

aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft oder anderen Gründen zeitweise keine Gehalts-
zahlung erhält und noch als Arbeitnehmer der jeweiligen Körperschaft angehörig ist, wird die 
Teilnahmegebühr automatisch zum dritten Werktag eines jeden Monats eingezogen. Hierfür 
hat der Teilnehmer spätestens mit Abgabe der Teilnahmeerklärung ein ausgefülltes SEPA 
Mandat zu erteilen.  

 
• Pro teilnehmende/r/m Mitarbeiter*in wird eine einmalige Gebühr von 69,50 € (brutto) fällig. 

Diese besteht aus 10,00 € Servicebeitrag sowie 59,50 € Trainingseinweisungsgebühr. Die 
Trainingseinweisungsgebühr wird in der App als Gutschein hinterlegt und kann bei einem be-
liebigen Studio eingelöst werden.  

 
• Der Eintritt ist jederzeit möglich und wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens mit 

Beginn des übernächsten Monats, umgesetzt, sofern kein anderer Wunscheintrittstermin an-
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gegeben ist. Die Teilnahmeerklärung, sowie das SEPA-Lastschriftmandat sind unterschrie-
ben bei der Gemeindeverwaltung abzugeben.  

 
• Sollte der/die Mitarbeiter*in wieder austreten wollen, ist dies nur einmal jährlich durch schrift-

liche Kündigung möglich. Die Kündigung muss, unabhängig vom Eintrittsdatum, spätestens 
zum 31. Oktober eines jeden Jahres beim Personalrat eingehen, sodass die Kündigung wirk-
sam wird. Sollte die Mitgliedschaft nicht gekündigt werden, verlängert sich diese automatisch 
um ein weiteres Jahr.  

 
• Bei Krankheit oder Schwangerschaft kann die Mitgliedschaft auf „ruhen“ gesetzt und jeder-

zeit wieder reaktiviert werden.  
 
• Sofern der/die Mitarbeiter*in kündigt oder gekündigt wird, endet die Mitgliedschaft mit Been-

digung des Arbeitsverhältnisses. Die Information über die Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses muss ab Kenntnis vom jeweiligen Mitglied an den Personalrat erfolgen.  

 
Bei der Gemeinde Au sind derzeit 16 Mitarbeiter beschäftigt. In einer Abfrage haben vier Mitarbeiter 
Interesse an einer Hansefit-Mitgliedschaft bekundet. 
 
Eine Mitgliedschaft der Beschäftigten wäre ab dem 01. April 2024 bei Hansefit GmbH & Co. KG 
möglich. 
 
Anlage: 
 
1x Partner von Hansefit in direkter Umgebung 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Au stimmt der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmana-
gements für die Beschäftigten der Gemeinde Au zu/nicht zu. 
 


